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Newsletter 46 | Solar Millennium  

 

Information über weitere Quotenausschüttung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Solar Millennium AG i.I. („Solar 

Millennium“) haben sich Neuigkeiten ergeben, die wir Ihnen gerne nachfolgend 

mitteilen möchten. 

 

Im Nachgang zum veröffentlichten Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters hat 

die SdK bei diesem angefragt, warum derzeit keine weitere Ausschüttung erfolgt, 

obwohl das entsprechende Kapital vorhanden ist. 

 

Der Insolvenzverwalter hat diesbezüglich ausgeführt, dass eine Abschlagsverteilung 

vorgenommen wird, wenn diese in einem wirtschaftlich sinnvollen und vertretbaren 

Maß möglich ist. Von einer weiteren Ausschüttung wurde bislang abgesehen, da bei 

der gebotenen Vorsicht derzeit noch hohe Rückstellungen vorzunehmen sind. Es 

handelt sich insbesondere um Beträge für geltend gemachte Masseverbindlichkeiten 

aus Projekten im Millionenbereich sowie Kosten für gegebenenfalls weiter zu füh-

rende Rechtsstreitigkeiten. Darüber hinaus sind Rückstellungen für Gläubiger er-

forderlich, deren Forderungen bisher bestritten sind und die aufgrund dessen bisher 

noch keine Abschlagsverteilung erhalten haben. Sollten diese auf Feststellung zur 

Insolvenztabelle erfolgreich klagen, müsste auch hier noch eine Nachzahlung erfol-

gen. 

 

Der Gläubigerausschuss hatte in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Frage der 

weiteren Abschlagszahlung erst nach Weiterführung des Rechtsstreites gegen die 

Wirtschaftsprüfer bzw. wenn weitere größere Zahlungen eingegangen sind, wieder 

auf die Tagesordnung zu nehmen. Ein erster Hinweis des Gerichtes in zweiter In-

stanz wird im Laufe des August erwartet. Der Gläubigerausschuss wird sich dann in 

seiner nächsten Sitzung im Herbst 2018 mit einer möglichen Abschlagszahlung 

befassen. 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 24.07.2018 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Solar Millennium AG i.I.!  
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